
 1/15 

Nachgeführt bis 1. Dezember 2006 

Tarifordnung 
für nachfolgend aufgeführte Sportanlagen 
und deren Einrichtungen 

���� Freibad, Grillplatz, Beachvolleyballfeld, Verpflegungsbetrieb 
���� Kunsteisbahn 
���� Hallenbad 
���� Sauna / Dampfbad 
���� Mehrzweckhalle Zentrum 
���� Sportplatz Weihermatt 
 
vom 4. September 2006 
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1. Allgemeines 

1.1. Zweck und Geltungsbereich 

Die Tarifordnung bezweckt eine klare Regelung der Eintritts- und Zutrittsregelungen und 
Mietgebühren sowie deren Gültigkeit. Sie ist für alle Besucher der Sportanlagen verbin-
dlich. Auch Kollektivbenutzer wie Schulen, Vereine und andere Gruppen sind ihr unter-
stellt. Zuwiderhandlung gegen die Tarifordnung oder gegen die Weisungen des Perso-
nals können mit Verwarnung oder sofortiger Wegweisung geahndet werden. 

1.2. Eintritts- und Zutrittsregelung 

Der Besucher erhält gegen Barzahlung an den Automaten oder an der Kasse ein Ein-
trittsbillett. Der Einzeleintritt berechtigt zum einmaligen Betreten der Anlage und ist nur 
am Ausgabetag gültig. Gelöste Einzeleintritte und Abonnemente werden nicht zurückge-
nommen. 

1.3. Behörden 

Für alle in dieser Tarifordnung behandelten Belange ist der Ausschuss für Bauten und 
technische Betriebe zuständig. 

1.4. Regelung in Ausnahmefällen 

Für Regelungen in Ausnahmefällen sind der Bereichsleiter Bauten und technische Be-
triebe oder dessen Stellvertreter zuständig. Für die Durchführung von einzelnen Veran-
staltungen können die Tarife anders geregelt werden. 

1.5. Abonnementwesen 

1.5.1. Verlust des Abonnements 

Verlorene Jahreskarten, Sportpässe, Saisonkarten, Familienkarten und Firmenkarten 
werden ohne einen Abzug bei der Gültigkeitsdauer ersetzt. Alle anderen Abonnemente 
werden nicht ersetzt. Der Verlust ist der Sportbetriebe- und Liegenschaftenabteilung zu 
melden. Es wird eine Umtriebsentschädigung von Fr. 30.00 verrechnet. Wird das verlo-
ren gegangene Abonnement nachträglich aufgefunden, ist dieses der Sportbetriebe- und 
Liegenschaftenabteilung abzugeben.  

1.5.2. Krankheit / Unfall 

Die Laufzeit des Abonnements wird im Krankheitsfall nur bei Vorweisen eines ärztlichen 
Zeugnisses verlängert. Gleichzeitig muss der Kunde mindestens 2 Monate krankge-
schrieben sein. Zeitspannen unter 2 Monaten werden nicht verlängert. Kann ein Kunde 
dem Schwimmsport gar nicht mehr nachgehen (muss ebenfalls von einem Arzt bestätigt 
werden) wird ihm der Preis für das Abonnement anteilsmässig zurückerstattet; das 
Abonnement muss aber noch mindestens über eine Laufzeit von 50% verfügen.  
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1.5.3. Auslandaufenthalt / Wegzug aus der Gemeinde 

Bei einem Auslandaufenthalt kann das Abonnement verlängert werden. Der Kunde muss 
dies der Sportbetriebe- und Liegenschaftenabteilung vor dem Auslandaufenthalt melden.  

Beim Wegzug aus der Gemeinde Urdorf entsteht kein Anspruch auf Rückerstattung des 
Abonnementpreises. 

1.5.4. AHV und IV-Rentner / Studenten / Auszubildende 

Oben genannte Personen erhalten die Jahreskarte, den Sportpass und die Saisonkarte 
zum Kindertarif. Diese Abonnemente müssen bei der Sportbetriebe- und Liegenschafte-
nabteilung gelöst werden. Beim Einlösen des entsprechenden Abonnements ist ein 
schriftliches Dokument vorzuweisen, welches das Anrecht auf die Reduktion des Preises 
bestätigt. 

1.5.5. Erwachsenentarif / Kindertarif 

Personen ab 18 Jahren bezahlen den Tarif für Erwachsene (Ausnahmen siehe Punkt 
1.5.4) 

Von 6 - 17 Jahren ist der Kindertarif zu bezahlen. 

1.5.6. Schülertarif für Auswärtige Schulklassen 

Auswärtige Schulklassen haben den normalen Eintrittspreis zu bezahlen 

1.5.7. Allgemeine Gültigkeitsdauer 

Die Gültigkeitsdauer der Jahreskarte, des Sportpasses, der Familienkarte sowie der Fir-
menkarte beträgt 1 Jahr ab Ausstellungsdatum. 

Die Gültigkeitsdauer der Saisonkarte beträgt 1 Saison (Sommer oder Winter). 

Die Gültigkeitsdauer der anderen Abonnements beträgt 2 Jahre ab Ausstellungsdatum. 

Die Jahreskarte, Saisonkarte, Sportpass sowie die Familienkarten sind persönlich und 
somit nicht auf andere Personen übertragbar. 

1.5.8. Depots beim Kauf eines Abonnements 

Für folgende Abonnemente wird ein Depot von Fr. 30.00 erhoben: 

� Jahreskarte 

� Sportpass 

� Saisonkarte 

� Familienkarte (pro Karte) 

� Firmenkarte (pro Karte) 

Für folgende Abonnemente wird ein Depot von Fr. 10.00 erhoben: 

� 12-er Abonnement Sauna 

� Einzeleintritt Sauna 
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Für folgendes Abonnement wird ein Depot von Fr. 5.00 erhoben: 

� Saisonkarte Besucher Kunsteisbahn 

Sofern das Abonnement in gutem Zustand ist (keine Beschädigungen, nicht beschrie-
ben), wird das Depot bei der Abgabe des Abonnements zurückerstattet. 

1.5.9. Preisanpassung 

Die Überprüfung der Abonnements- und Eintrittspreise und der Mietgebühren erfolgt alle 
2 Jahre durch den Ausschuss für Bauten und technische Betriebe und wird anschlies-
send durch den Gemeinderat genehmigt.  

1.6. Einsprachemöglichkeit 

Gegen Verfügungen der Sportbetriebe- und Liegenschaftenabteilung kann beim Aus-
schuss für Bauten und technische Betriebe innert 10 Tagen schriftlich und begründet 
Einsprache erhoben werden. 

1.7. Beschwerdemöglichkeit 

Beschwerden jeglicher Art sind schriftlich an den Ausschuss für Bauten und technische 
Betriebe, Bahnhofstrasse 46, 8902 Urdorf, zu richten. 
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2. Freibad Weihermatt 

2.1. Tarifordnung 
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3. Kunsteisbahn Weihermatt 

3.1. Tarifordnung 
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4. Hallenbad Zentrum 

4.1. Tarifordnung 
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5. Sauna / Dampfbad Zentrum 

5.1. Tarifordnung 
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6. Mehrzweckhalle Zentrum 

6.1. Tarifordnung 
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7. Sportplatz Weihermatt 

7.1. Tarifordnung 

Die Benutzungstarife werden von Fall zu Fall durch den Ausschuss für Bauten und tech-
nische Betriebe festgesetzt. 

8. Eintrittsregelung für Behörden und Personal für die Sportanlagen 
Weihermatt und Zentrum 

8.1. Eintrittsregelung für Personal der Politischen- und der Schulgemeinde 

Folgende Angestellte der Politischen- und der Schulgemeinde (mit einem Arbeitspensum 
von mindestens 50%) erhalten für den Eintritt in die Sportanlagen Zentrum und Weiher-
matt die Vergünstigung „Tarif Kinder Urdorf“: 

� Personal der Politischen- und der Schulgemeinde 

� Lehrer und Lehrerinnen 

� Kindergärtnerinnen 

Die Reduktion wird auf folgende Abonnements gewährt: 

� Jahreskarten für Hallen- und Freibad (ohne Sauna) 

� Sportpass 

� Saisonkarten für Freibad und Kunsteisbahn 

Oben aufgeführte Abonnemente können nur bei der Sportbetriebe- und Liegen-
schaftenabteilung gekauft werden. 

8.2. Eintrittsregelung für Behörden der Politischen und der Schulgemeinde 

Für die Ausübung ihrer Tätigkeit als Behördenmitglieder haben diese Personen freien 
Eintritt in alle Sportanlagen. 

9. Inkraftsetzung/Aufhebung früherer Erlasse 

Diese Tarifordnung wird auf den 1. Dezember 2006 in Kraft gesetzt. 

Auf den Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Betriebs- und Badeordnung wird die durch 
den Gemeinderat genehmigte Tarifordnung vom 4. September 2006 mit den seitherigen 
Änderungen und allfällige weitere, mit der vorliegenden Tarifordnung im Widerspruch 
stehenden, Bestimmungen aufgehoben. 

 
Urdorf, 4. September 2006 

 
Gemeinderat Urdorf 

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

Werner Gutknecht Urs Keller 


